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ANFRAGE BEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Haller und Kollegen vom 12. März 1992, 

Zl. 2634/J-NR/1992 "aufklärungsbedUrftige 

Vorkommnisse im Bereich der öBB-Kantine 

Innsbruck/SUdbahnstraße" 

2553/AtJ 

1992 -05- 0,6 

zu 263'1/J 

Zum Motiventeil der Anfr~ge darf festgehalten werden. daß von 

der Staatsanwaltschaft Innsbruck die Strafanzeige des Komitees 

fUr eine "Saubere Eisenbahn" zurückgelegt wurde, da ein 

strafbarer Tatbestand nicht festgestellt werden konnte. 

Ihre Fragen 

"Ist es richtig, daß die öBB-Kantine Innsbruck/SUdbahnstraße 
den Ball der SPö-Sektion Amras mit Speisen beliefert hat? 

Wenn ja, können Sie ausschließen, daß auf dem Weg liber das 
ÖBB-Budget Steuergelder durch nicht kostendeckende 
Abgabepreise der öBB-Kantine zur Subventionierung einer SPÖ
Veranstaltung verwendet wurden?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Wie mir vom Vorstand der ÖBB mitgeteilt wurde, stellte die 

Bundesbahn-Betriebsküche Innsbruck/Südbahnstraße der 

gegenständlichen Veranstaltung lediglich halbfertige Speisen 

zu einem kostendeckenden Betrag zur Verfügung; die Zubereitung 

der Speisen selbst erfOlgte durch den Veranstalter,sodaß eine 

SUbventionierung einer SPö-Veranstaltung im Sinne der Anfrage 

nicht gegeben war. 

Wien/ am Ä • uCX: 1992 

(er Bundesminister 
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